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Sonstige Bestimmungen 

Überleitung der Bundeseinrichtungen und Übergangsbestimmungen 

§ 18. (1) Die Agentur umfasst mit 1. Juni 2002 die folgenden nachgeordneten Dienststellenbereiche 
des Bundesministeriums für Gesundheit und Frauen: 

 1. die Bundesanstalten für Lebensmitteluntersuchung, 

 2. die veterinärmedizinischen Bundesanstalten, 

 3. die bundesstaatlichen bakteriologisch-serologischen Untersuchungsanstalten in Wien, Graz, 
Klagenfurt, Linz und Salzburg. 

(1a) Die Agentur umfasst mit 1. Jänner 2006 als bis dahin nachgeordneten Dienststellenbereich des 
Bundesministeriums für Gesundheit und Frauen das Bundesinstitut für Arzneimittel. 

(2) Die Agentur umfasst mit 1. Juni 2002 die folgenden nachgeordneten Dienststellenbereiche des 
Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft: 

 1. das Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft, ausgenommen die Abteilungen 
Feldbodenkunde oder bodenkundliche Auswertung des Instituts für Bodenwirtschaft, 

 2. die Bundesanstalt für Milchwirtschaft, 

 3. das Bundesamt für Agrarbiologie, ausgenommen das Institut für biologische Landwirtschaft und 
Biodiversität. 

(3) Die die Bundesanstalten für Lebensmitteluntersuchung betreffenden Bestimmungen des 
Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetzes – LMSVG, die Bestimmungen des 
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Bundesgesetzes über die veterinärmedizinischen Untersuchungsanstalten, die Bestimmungen des 
Bundesgesetzes über die Bundesämter für Landwirtschaft und die landwirtschaftlichen Bundesanstalten 
und § 78 der Strafprozessordnung 1975 (StPO) finden auf die Agentur Anwendung. 

(4) Bis zur allfälligen Einrichtung neuer Organisationsstrukturen durch die Geschäftsführung bleiben 
die zum 31. Mai 2002 bestehenden Geschäftseinteilungen der in § 13 Abs. 1 genannten Dienststellen 
sowie die Verwendungen der in § 13 angeführten Bundesbediensteten weiter bestehen. Die in den Abs. 1 
und Abs. 2 angeführten Dienststellen sind mit 1. Juni 2002 aufgelöst. Bei der Einrichtung neuer 
Organisationsstrukturen ist auf die bisherige besoldungsrechtliche Stellung der Bundesbediensteten 
Bedacht zu nehmen. 

(5) Die zum Zeitpunkt der Ausgliederung bei den jeweiligen Dienststellen eingerichteten 
Personalvertretungsorgane bleiben bis zum Ablauf der am 1. Juni 2002 laufenden Funktionsperiode 
bestehen. Ab 1. Juni 2002 obliegt den bestehenden Dienststellenausschüssen die Funktion des 
Betriebsrates im Sinne des Arbeitsverfassungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1974. Die bestehenden 
Personalvertretungsorgane haben vor Ablauf ihrer Funktionsperiode für die rechtzeitige Ausschreibung 
von Betriebsratswahlen zu sorgen. 

(5a) Die zum Zeitpunkt der Ausgliederung beim Bundesinstitut für Arzneimittel eingerichteten 
Personalvertretungsorgane bleiben bis zum Ablauf der am 1. Jänner 2006 laufenden Funktionsperiode 
bestehen. Ab 1. Jänner 2006 obliegt den bestehenden Dienststellenausschüssen die Funktion des 
Betriebsrates im Sinne des Arbeitsverfassungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1974. Die bestehenden 
Personalvertretungsorgane haben vor Ablauf ihrer Funktionspersiode für die rechtzeitige Ausschreibung 
von Betriebsratswahlen zu sorgen. 

(6) Der Aufsichtsrat kann bereits nach Veröffentlichung dieses Bundesgesetzes im 
Bundesgesetzblatt, insbesondere zur Abwicklung von Maßnahmen zur Errichtung der Agentur, 
eingerichtet werden. Ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Bundesgesetzes bis zum Ablauf der 
am 1. Juni 2002 laufenden Funktionsperiode der Personalvertretungsorgane entsendet der 
Zentralausschuss des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft ein Mitglied als 
Aufsichtsratsmitglied gemäß § 10 Abs. 3 Z 4. Das weitere Aufsichtsratsmitglied gemäß § 10 Abs. 3 Z 4 
ist ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Bundesgesetzes bis zum Ablauf der am 1. Juni 2002 
laufenden Funktionsperiode der Personalvertretungsorgane durch die für die Mitarbeiter der im § 13 
Abs. 1 Z 2 genannten nachgeordneten Dienststellen eingerichteten Fachausschüsse zu entsenden. 

(7) Nach Veröffentlichung dieses Bundesgesetzes im Bundesgesetzblatt sind vom Bundesminister 
für Gesundheit und Frauen und vom Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft ohne Ausschreibung, insbesondere zur Abwicklung von Maßnahmen zur Errichtung der 
Agentur oder Einrichtung des Bundesamtes für Ernährungssicherheit, zwei interimistische 
Geschäftsführer zu bestellen. Die interimistische Geschäftsführung führt die Agentur bis zur Bestellung 
der Geschäftsführung gemäß § 10 Abs. 1. Ein Mitglied der interimistischen Geschäftsführung ist durch 
Ernennungsbescheid, der vom Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Gesundheit und Frauen zu erlassen ist, 
mit der Leitung des Bundesamtes für Ernährungssicherheit zu betrauen. 

(8) Auf die Arbeitsstätten der Agentur sind bis 1. Jänner 2005 ausschließlich die Bestimmungen des 
2. Abschnittes des Bundes-Bedienstetenschutzgesetzes – B-BSG, BGBl. I Nr. 70/1999, anzuwenden. 

(9) Die Bestimmungen des Arbeitsinspektionsgesetzes 1993 – ArbIG, BGBl. Nr. 27/1993, finden auf 
die Arbeitsstätten der Agentur erst ab 1. Jänner 2005 Anwendung. 

(10) Die Bestimmungen des ArbIG finden auf die Arbeitsstätten der Agentur, die im Zusammenhang 
mit dem Bereich nach § 8 Abs. 2 Z 13 bis 15 stehen, erst ab 1. Jänner 2007 Anwendung. 
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